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Sitzung vom 22. Januar 1997

117. Fillanden: Quartierplan Nr. 4 Unterdorf und Strassenprojekt
(Wiedererwigungsgesuch)

A. Mit Beschluss Nr. 2585 vom 28. August 1996 genehmigte der Regie-
rungsrat den mit Beschluss des Gemeinderates Fillanden vom 18. Ja-
nuar 1994 festgesetzten Quartierplan Nr. 4, Unterdorf, unter einem vor-
liegend nicht interessierenden Vorbehalt (Dispositiv Ziffer I). Mit dem
gleichen Beschluss genehmigte der Regierungsrat das Strassenprojekt
fiir die Erschliessung des Quartierplangebietes Unterdorf (Dispositiv
Ziffer IIT).

B. Mit Eingabe vom 30. September 1996 stellte die Politische Ge-
meinde Fillanden das Gesuch um Wiedererwagung des Beschlusses des
Regierungsrates Nr. 2585 vom 28. August 1996 mit den Begehren:

«1. Dispositiv Ziffer II dieses Beschlusses sei aufzuheben.

2. Essei festzustellen, dass der Staat Ziirich den Ausbau der Diiben-
dorfstrasse S-3 und der Schwerzenbachstrasse S-2 in der Gemeinde
Fiallanden gemadss Strassenprojekt des Ingenieurbiiros Gebriider
Gossweiler, Féllanden, vom 8. Juli 1992 auf eigene Kosten durch-
zufiithren hat.» :

Nicht Gegenstand des Wiedererwagungsgesuchs bildet die Genehmi-
gung des Beschlusses des Gemeinderates Féllanden vom 18. Januar
1994 betreffend Festsetzung des Quartierplans Nr. 4, Unterdorf (Dis-
positiv Ziffer I).

C. Dispositiv Ziffer IT des Beschlusses lautet: «Die Anschlussstrassen
an die iibergeordneten Staatsstrassen, die der Groberschliessung dienen-
den Strassenteilstiicke A und C zwischen der Staatsstrasse und der Fein-
erschliessungsstrasse sind als Gemeindestrassen zu bezeichnen. Das-
selbe gilt fiir die Zugangswege. Diese Strassen- und Wegteilstiicke sind
in den Erschliessungsplan aufzunehmen.»

Dispositiv Ziffer II steht offensichtlich im Widerspruch zu den Erwi-
gungen von RRB Nr. 2585/1996. Bei den in die Staatsstrassen einmiin-
denden Quartierstrassen handelt es sich nach dem Quartierplan Unter-
dorf um solche der Feinerschliessung, welche gemiss Kostenverleger
von den Grundeigentiimern zu finanzieren sind. Es geht daher nicht an,
in Abweichung des genehmigten Quartierplans (Dispositiv Ziffer I)
nachtriglich anzuordnen, bestimmte Teilstiicke der Feinerschliessungs-
strassen als Gemeindestrassen zu bezeichnen und entsprechend in den
kommunalen Erschliessungsplan aufzunehmen. Insofern erweist sich
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diese Anordnung als falsch. Dispositiv Ziffer II ist daher im Sinne des
Antrages 1 der Gesuchstellerin ersatzlos aufzuheben.

D. Zur Begriindung ihres Antrages 2 macht die Gesuchstellerin im
wesentlichen geltend, der Regierungsrat habe offensichtlich iibersehen,
dass er in gleicher Sache mit RRB Nr. 228/1996 bereits gegenteilig ent-
schieden habe und dass der neue Beschluss offensichtlich in einem un-
vereinbaren Widerspruch dazu stehe. Mit RRB Nr. 228/1996 habe der
Regierungsrat nicht nur die Verfiigung der Baudirektion Nr. 1183 vom
19. Mai 1995, soweit darin die Kosten des Strassenausbaus den Grund-
eigentiimern auferlegt wurden, aufgehoben, sondern darin auch aus-
driicklich festgestellt, dass diese Kosten zu Lasten des Staates gehen.

Mit Verfiigung Nr. 1183 vom 19. Mai 1995 erteilte die Baudirektion
den Quartierplangenossen die strassenpolizeiliche Bewilligung, mit den
im Quartierplan Unterdorf enthaltenen Quartierstrassen an die Staats-
strassen (Diibendorfstrasse S-3 und Schwerzenbachstrasse S-2) anzu-
schliessen (Dispositiv Ziffer I). Die Grundeigentiimer wurden dabei ge-
stiitzt auf §240 Abs. 2 des Bau- und Planungsgesetzes (PBG) und §7
Abs. 2 1it a des Strassengesetzes (StrG) verpflichtet, die beiden Staats-
strassen gemiss dem vom Gemeinderat Fillanden im Einvernehmen
mit dem kantonalen Tiefbauamt ausgearbeiteten Staatsstrassenprojekt
vom 8. Juli 1992 auf eigene Kosten anzupassen (Dispositiv Ziffer IT).

Auf Rekurs der Gemeinde Fillanden und der Grundeigentiimer hin
hob der Regierungsrat mit RRB Nr. 228 vom 24. Januar 1996 Dispositiv
Ziffer II der vorgenannten Direktionsverfiigung auf. Die Rekursakten
wurden an die Baudirektion zur Neufassung der Bau- und Kosten-
pflicht im Sinne der Erwégungen zuriickgewiesen.

In den Erwigungen zum RRB Nr. 228/1996 wird zunéchst festgehal-
ten, dass § 240 Abs. 2 PBG, wonach im Zusammenhang mit Bauten und
Anlagen, die ungewohnlich starken Verkehr ausldsen, auf Kosten der
Bauherren besondere Vorkehrungen zur Gewéhrleistung der Verkehrs-
sicherheit (z.B. Linksabbiegespuren) angeordnet werden kénnen, vor-
liegend nicht zur Anwendung komme. Die ordnungsgemisse Uber-
bauung des Quartierplangebietes konne nicht unter § 240 Abs. 2 PBG
subsumiert werden. Die Anpassungskosten fiir den Anschluss der Quar-
tierstrassen an die Staatsstrassen diirften daher nicht dem Quartierplan
auferlegt werden.

Im Beschluss Nr. 2585 vom 28. August 1996 hat der Regierungsrat im
Sinne der Erwégungen im RRB Nr. 228/1996 davon abgesehen, die An-
passungskosten fiir den Ausbau der Staatsstrassen dem Quartierplan
aufzuerlegen. Hingegen ist er den Erwégungen von RRB Nr. 228/1996
nicht gefolgt, soweit darin im Zusammenhang mit der Auslegung der
Bestimmung von § 7 Abs. 2 lit. a StrG ausgefiihrt wurde, die Kosten fiir
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die Anpassungen der Diibendorf- und der Schwerzenbachstrasse seien
vom Staat zu tragen.

E. Gemiss §7 Abs. 2 lit. a StrG erstreckt sich die Baupflicht von
Strassen auch auf Anpassungen und Verlegungen bestehender anderer
Strassen und Wege, soweit sie notwendige Verbindungen und deren bis-
herige Funktionstiichtigkeit erhalten. Gestiitzt auf die Bestimmung von
§ 7 Abs. 2 lit. a StrG und gemass konstanter Praxis des Regierungsrates
obliegt die Anpassungspflicht fiir den Uberschneidungsbereich Er-
schliessungs-/Staatsstrasse der Gemeinde. § 7 Abs. 2 lit. a StrG ist vom
Regierungsrat stets in diesem Sinne angewendet worden, so auch in
neueren Entscheiden betreffend die Gemeinden Diibendorf, Hinwil
und Hittnau (RRB Nrn. 2440/1988, 768/1991 und 1997/1991).

Diese gefestigte Praxis des Regierungsrates ist durch den Rekursent-
scheid des Regierungsrates (RRB Nr. 228/1996) nicht gedndert worden.
Der Regierungsrat hat die von der Baudirektion zu Lasten des Quartier-
plans verfiigte Kostenauflage unter Hinweis auf die Gerichtspraxis (RB
1978 Nr. 110) als unzuléssig erklért und festgehalten, dass dem Quartier-
plan nur die Kosten fiir Anpassungen im unmittelbaren Einmiindungs-
bereich auferlegt werden diirfen. Der Rekursentscheid befasst sich da-
bei ausschliesslich mit der Frage der Einmiindung einer Quartierstrasse
in eine Staatsstrasse. Der im RRB Nr. 228/1996 angefiihrte Entscheid
des Verwaltungsgerichts (RB 1978 Nr. 110) setzt sich denn auch nicht
mit dem Strassengesetz, sondern mit §21 des alten Baugesetzes vom
23. April 1893 (BauG) auseinander. Gemiss §21 BauG ist darauf zu
achten, «dass sich die anzulegenden Quartierstrassen den Hauptver-
kehrsstrassen... passend anschliessen». Die Ausgestaltung dieser An-
schliisse, beispielsweise die Ausrundung der Fahrbahn und der Trottoire
im Einmiindungsbereich gelte, auch soweit sie in das 6ffentliche Stras-
sengebiet eingreife, beziiglich der Kosten als quartierplanrechtliche
Massnahme. Damit seien aber die Grenzen dessen erreicht, was Inhalt
eines Quartierplans bilden kénne.

Gemiss RB 1978 Nr. 110 diirfen somit — bei Einmiindung einer Quar-
tierstrasse in eine Staatsstrasse — die Kosten fiir «weitergehende An-
passungen» auf der Staatsstrasse, d. h. solche, die iiber die Ausrundung
der Fahrbahn und der Trottoire im Einmiindungsbereich hinausgehen
(z.B. Linksabbiegespuren), nicht dem Quartierplan auferlegt werden,
sondern sie sind vom baupflichtigen Gemeinwesen zu tragen. Nicht be-
antwortet ist damit jedoch die Frage, ob die Gemeinde oder der Staat
als baupflichtiges Gemeinwesen zu betrachten ist bzw. ob die Kosten fiir
die «weitergehenden Massnahmen» von der Gemeinde oder vom Staat
zu tragen sind.
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In den Erwdgungen im RRB Nr. 228/1996, aber auch in den Erwi-
gungen des von der Gesuchstellerin angefiihrten Beschlusses Nr. 694
vom 13. Mirz 1996, mit welchem der Regierungsrat den Quartierplan
Sandgrueb in Eglisau genehmigte, wurde ausgefiihrt, die Kosten fiir die
«weitergehenden Anpassungen» seien dem Staat als Eigentiimer der
betroffenen Staatsstrassen aufzuerlegen. Diese Erwédgungen, welche
allerdings fiir das Resultat jener Entscheide nicht massgeblich waren,
erweisen sich als unzutreffend und es ist deshalb auf sie zuriickzukom-
men.

Gemiss § 6 Strassengesetz sind die Staatsstrassen vom Staat und die
Gemeindestrassen von den Gemeinden zu erstellen oder auszubauen
(Abs. 1). Vorbehalten bleiben Baupflichten gemass Planungs- und Bau-
gesetz (Abs. 2).

Gemiss §§ 123 ff. des Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist die Fein-
erschliessung — z.B. im Rahmen des Quartierplanverfahrens — Sache
der Privaten. Die Groberschliessung obliegt den Gemeinden (§§ 90£f.
PBG); die Basiserschliessung (= Staatsstrassen) ist Sache des Staates (§ 5
StrG in Verbindung mit §§ 18ff. PBG).

Wo Quartierplangebiete direkt auf eine Staatsstrasse erschlossen
werden, fehlt das Bindeglied zwischen Staatsstrasse und Quartier-
strasse. Eine Gemeinde, die sich in dieser Weise in ihrer Planung fiir die
Erschliessung eines Baugebietes einer Staatsstrasse bedient, erspart
sich den Bau der verbindenden kommunalen Groberschliessungs-
strasse. Dies ist vor allem dort offenkundig, wo im Uberschneidungs-
bereich Quartier-/Staatsstrasse zur Wahrung der Verkehrssicherheit
und zur Aufrechterhaltung der Funktionstiichtigkeit der tibergeordne-
ten Strasse bauliche Massnahmen wie z. B. der Bau von Linksabbiegern
erforderlich sind. In derartigen Fillen fehlt es an der fiir die Grober-
schliessung des Quartierplangebietes notwendigen, auf den Zeitpunkt
der Uberbaubarkeit von der Gemeinde bereitzustellenden, verkehrs-
sicheren Zufahrt (vgl. §93 Abs. 1 PBG); ein Umstand, den die Ge-
meinde gemaiss § 91 PBG zu vertreten hat.

Beim Anschluss einer Quartierstrasse an eine Staatsstrasse besteht
somit die gleich zu behandelnde Sach- und Rechtslage wie beim An-
schluss einer Gemeindestrasse an eine Staatsstrasse, d.h., dass die Ge-
meinde auch im Uberschneidungsbereich Quartier-/Staatsstrasse die
Kosten fiir die erforderlichen baulichen Massnahmen auf der Staats-
strasse zu tragen hat.

In Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung ergibt sich somit zu-
sammenfassend, dass h6chstens die Kosten fiir bauliche Anpassungen
im unmittelbaren Einmiindungsbereich (Ausrundung der Fahrbahn usw.)
einer Quartierstrasse in eine Staatsstrasse dem Quartierplan auferlegt
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werden kénnen, dariiber hinausgehende Anpassungen auf der Staats-
strasse jedoch von der Gemeinde zu tragen sind. Bei der Einmiindung
einer Gemeindestrasse in eine Staatsstrasse hat die Gemeinde gemaiss
bisheriger Praxis des Regierungsrates die Kosten fiir simtliche erfor-
derlichen Anpassungen auf der Staatsstrasse (z. B. Aufweitungen, Links-
abbieger usw.) zu tragen. Dieses Ergebnis steht nicht im Gegensatz zur
Baupflicht geméss Strassengesetz, hilt doch §7 Abs. 2 lit. a StrG klar
fest, dass die Baupflicht des Strasseneigentiimers sich auch auf andere
Strassen erstrecken kann, soweit Anpassungen zur Aufrechterhaltung
der Funktionstiichtigkeit dieser Strassen erforderlich sind.

Vorliegend ist unbestritten, dass die durch die einmiindenden Quar-
tierstrassen und -wege bedingten baulichen Massnahmen auf der Dii-
bendorfstrasse S-3 und Schwerzenbachstrasse S-2 (Verschiebung Bus-
haltestelle, Personeniibergénge, Linksabbiegespuren) im Sinne von §7
lit. a StrG zur Aufrechterhaltung der Funktionstiichtigkeit der Staats-
strassen und fiir die Gewihrung der Verkehrssicherheit erforderlich
sind. In analoger Anwendung dieser Bestimmung sind die Kosten fiir
die baulichen Anpassungen auf den Staatsstrassen — mit Ausnahme der
Kosten fiir den regionalen Radweg inkl. Aufwendungen fiir Fahrbahn-
verschiebungen zugunsten dieses Radweges, welche vom Staat zu tra-
gen sind — von der Gesuchstellerin zu tragen.

Gemaiss Kostenvoranschlag betragen die Ausbaukosten fiir die Diiben-
dorf- und Schwerzenbachstrasse insgesamt Fr.2 563 000, wovon Fr. 420000
auf die Verlegung der Diibendorfstrasse zugunsten des regionalen Rad-
und Gehweges entfallen. Der Anteil der Gemeinde Féllanden betrégt
somit Fr. 2143000 (einschliesslich Landerwerbskosten). Dispositiv Zif-
fer III des Regierungsratsbeschlusses Nr. 2585 vom 28. August 1996 ist
entsprechend zu erginzen.

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. In teilweiser Gutheissung des Wiedererwagungsgesuchs der Ge-
meinde Fillanden vom 30. September 1996 wird Dispositiv Ziffer II des
Regierungsratsbeschlusses Nr. 2585 vom 28. August 1996 ersatzlos auf-
gehoben.

II. Dispositiv Ziffer III des Regierungsratsbeschlusses Nr. 2585 vom
28. August 1996 wird wie folgt ergénzt:

«1. Die Kosten fiir den Ausbau der Diibendorfstrasse S-3 und der
Schwerzenbachstrasse S-2 von Fr. 2143000 (einschliesslich Land-
erwerbskosten) sind von der Gemeinde, jene fiir den Bau des Rad-
und Gehwegs an der Diibendorfstrasse S-3 im Betrage von Fr. 420000
vom Staat zu tragen.
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2. Die Baudirektion wird beauftragt bzw. erméchtigt
a) die gesamten Bauarbeiten, einschliesslich der Bauleitung, der Ge-
~ meinde Fillanden zu iibertragen, .

b) die Oberbauleitung durch den Kreisingenieur wahrzunehmen,

c) die Teilzahlungen des mit RRB Nr. 2585/1996 bewilligten Kredites
fiir den Radweg nach Vorliegen der Gesuche und nach Baufort-
schritt zu veranlassen,

d) die Schlusszahlung des kantonalen Anteils nach Vorliegen der Bau-
abrechnungen und der Ausfiihrungspléne zu veranlassen.»

III. Mitteilung an Rechtsanwalt Dr. Peter Rosenstock, Miihlebach-

strasse 65,8008 Ziirich (zuhanden des Gemeinderats Fillanden), an das
Verwaltungsgericht, Seilergraben 1, 8001 Ziirich (unter Hinweis auf das

sisitierte Verfahren VB.96.00169), sowie an die Direktion der o6ffent-
lichen Bauten. '

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi



Fallanden

% Baudirektion

Kanton Ziirich
PLANVERWALTUNG
PBG

TBA

0193-0040

Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 28. August 1996

2585. Quartierplan Nr. 4 Unterdorf, Fillanden (Revision)

Am 9. Mai 1996 ersuchte der Gemeinderat Fillanden um Genehmi-
gung seines Beschlusses vom 18. Januar 1994 betreffend Festsetzung
des Quartierplans Nr. 4 Unterdorf, Revision.

Der Festsetzungsbeschluss wurde im kantonalen Amtsblatt vom 28.
Januar 1994 veroffentlicht und den betroffenen Grundeigentiimern
schriftlich mitgeteilt. Gegen die Festsetzung des Quartierplans sind
verschiedene Rekurse erhoben worden. Die gegen Festlegungen fiir
Gasversorgungsanlagen erhobenen Rekurse wurden infolge Fehlens
einer durch den Regierungsrat genehmigten kommunalen Energiepla-
nung gemiss Entscheid der Baurekurskommission IIT vom 1. Novem-
ber 1995 gutgeheissen. Eine dagegen gerichtete Beschwerde hat das
Verwaltungsgericht mit Entscheid vom 28. Februar 1996 abgewiesen, so
dass die im Quartierplan getroffenen Festlegungen beziiglich der Gas-
versorgung nicht Bestandteil des Quartierplans sein kénnen und daher
von der Quartierplangenehmigung auszuschliessen sind. Gegen diesen
Entscheid ist gemiss Bescheinigung des Verwaltungsgerichtes vom 29.
April 1996 kein Rechtsmittel eingelegt worden.

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 228/1996 sind gegen die Verfiigung
der Baudirektion Nr. 1183 vom 19. Mai 1995 Rekurse beziiglich der Ko-
steniibernahme fiir erforderliche Ausbauten an Staatsstrassen im Zu-
sammenhang mit Anschliissen von Erschliessungsstrassen gutgeheissen
worden. Gemiss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei des Verwal-
tungsgerichts vom 7. Mai 1996 ist gegen diesen Beschluss kein Rechts-
mittel eingelegt worden. Der Kostenverleger des Quartierplans Unter-
dorf wurde deshalb durch den Gemeinderat Fillanden so geédndert,
dass die Quartierplangenossen nicht fiir die Anpassungen an das iiber-
geordnete Staatsstrassennetz belastet werden.

Das Quartierplangebiet wird im Norden durch die geplante Umfah-
rungsstrasse, im Siidosten durch die Schwerzenbachstrasse S-2 und im
Siidwesten durch die Diibendorfstrasse S-3 begrenzt. Das ganze Quar-
tierplangebiet befindet sich innerhalb der Bauzonen nach geltendem
Zonenplan und innerhalb des Generellen Entwisserungsplans der Ge-
meinde Fillanden.

Gemeinde:
Fallanden
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Die Revision des mit RRB Nr. 2703/1978 genehmigten Quartier-
plans Nr. 4 Unterdorf wurde erforderlich, weil die verkehrsmissige
Quartierschliessung sich vornehmlich auf die geplante Umfahrungs-
strasse abstiitzte, deren Erstellung in absehbarer Zeit u.a. aus Griinden
der Finanzknappheit nicht méglich sein wird.

Parallel zum Quartierplan ist der Gestaltungsplan Wiigler ausge-
arbeitet und zur Genehmigung durch den Regierungsrat eingereicht
worden, der den Immissionsschutz gemiéss Lérmschutzverordnung
(LSV) gewihrleistet. Dieser wurde mit RRB Nr. 739/1995 bereits ge-
nehmigt.

Der strassenméssigen Erschliessung des Quartierplangebietes die-
nen die an die Schwerzenbachstrasse S-2 angeschlossene Grob-
erschliessungsstrasse C sowie die an die Diibendorfstrasse S-3 ange-
schlossene Groberschliessungsstrasse A mit Fortsetzung und daran ab-
zweigender Erschliessungsstrasse B. Ab der Erschliessungsstrasse C
sind stichférmig die Zufahrtswege D, E, F, G und H sowie in Fortset-
zung die Fusswege K, M, N, O, P, Q, R und S angeschlossen. Ab der Er-
schliessungsstrasse A sind stichférmig der Zufahrtsweg T und der Fuss-
weg I sowie ab der Erschliessungsstrasse B der F ussweg L angeschlos-
sen. Der Fussweg I dient gleichzeitig auch als Zufahrt zum Ersatzflur-
weg.

Die Diibendorfstrasse und die Schwerzenbachstrasse weisen sehr
hohe Verkehrsfrequenzen und tiberdurchschnittliche Verkehrszunah-
men auf. In den Verkehrsspitzen bilden sich bereits heute schon Staus
vor dem Sternenkreisel. Die Uberbauung im Quartier Unterdorf mit
iiber 500 Wohnungen verursacht in Zukunft hohe F ussgdngerfrequen-
zen bei den geplanten Quartierzugingen. Es werden neue Fussgidnger-
verbindungen zu den Bushaltestellen, den Einkaufsmdoglichkeiten, den
Erholungsgebieten und — bei der Schwerzenbachstrasse — zum Schul-
haus entstehen. Aus diesen Griinden sind die erforderlichen Anpassun-
gen mit ihren Sicherheitsvorkehrungen, wie Mittelinseln, Fussgidnger-
streifen und Linksabbiegespuren, unbedingte Voraussetzung fiir die
Erschliessung des Quartierplangebietes. Diese Sicherheitsvorkehrun-
gen sind gemdéss Schreiben der Kantonspolizei vom 24. Mai 1996 zwin-
gend und entsprechend dem Baufortschritt fortlaufend zu verwirk-
lichen. Die Gemeinde Fillanden hat hiefiir entsprechende Projekte
ausgearbeitet.
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Diibendorfstrasse S-3

Das vorliegende Projekt sieht bei der Diibendorfstrasse die Einmiin-
dung der Groberschliessungsstrasse A, den Ubergang Wigler mit Bus-
haltestelle und den Ubergang beim Restaurant Quille vor. Die nord-
liche Strassengrenze ist so festgelegt, dass bei einer Strassenbreite von
7,0 m zu einem spiteren Zeitpunkt entlang dem siidlichen Fahrbahn-
rand der regionale Rad- und Gehweg mit einer Breite von etwa 4,0 m
erstellt werden kann. Um den Fussgéngern ein sicheres Uberqueren
der Strasse zu ermdoglichen, werden bei jeder Einmiindung Fussgénger-
schutzinseln von 2,0 m Breite erstellt. Die Insel beim Ubergang Quiille
wird so gestaltet, dass fiir Radfahrer das Uberqueren der Diibendorf-
strasse am Ende des siidlichen Radweges moglich ist.

Schwerzenbachstrasse S-2

Der westliche Fahrbahnrand der Strassenverbreiterung im Einmiin-
dungsbereich der Groberschliessungsstrasse C ist so ausgelegt, dass der
geplante regionale Rad- und Gehweg am 0stlichen Fahrbahnrand er-
stellt werden kann. Die Linksabbiegespur in die Groberschliessungs-
strasse C ist 25 m lang. Um den Fussgingern ein sicheres Uberqueren
der Staatsstrasse zu ermoglichen, werden beim Beginn des am Ostlichen
Fahrbahnrand liegenden Gehweges und nérdlich des Einmiindungsbe-
reiches Fussgingerschutzinseln erstellt. Die Durchfahrtsbreite bei den
Inseln betrégt 4,0 m. Die Ausweitung wird grundsitzlich an die beste-
hende Strasse angehingt. Die Strassenausweitung bedingt eine Verlan-
gerung des Bachdurchlasses sowie die Verlegung des Dorfbaches bzw.
des Kiesfanges mit Zufahrt.

Die Kosten fiir die erforderlichen Anpassungen der Staatsstrassen
im Bereich der Einmiindungen der beiden Quartierstrassen A und C
sowie der iibrigen Zuginge und Zufahrten sind von der Gemeinde zu
tragen. Aufgrund des ziircherischen Strassen- und Baurechts sind der
Staat fiir die Basiserschliessung, die Gemeinde fiir die Groberschlies-
sung und der Private fiir die Feinerschliessung zustdndig. Wo Quartier-
plangebiete direkt auf eine Staatsstrasse erschlossen werden sollen,
fehlt das Bindeglied zwischen der Basiserschliessung und der Feiner-
schliessung (= Quartierstrasse). Eine Gemeinde, die sich solcherart in
ihrer Planung fiir die Erschliessung eines Baugebietes einer Staats-
strasse bedient, erspart sich den Bau der verbindenden Groberschlies-
sungsstrasse. Dies wird vor allem dort augenscheinlich, wo im Uber-
schneidungsbereich Quartier-/Staatsstrasse zur Wahrung der Verkehrs-
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sicherheit und zur Aufrechterhaltung der Leistungsfihigkeit und Funk-
tionstiichtigkeit der iibergeordneten Strasse bauliche Massnahmen,
wie der Bau von Linksabbiegern oder Fussgéngerschutzinseln, erfor-
derlich sind. In derartigen Fillen fchlt ¢s an der fiir die Groberschlies-
sung des Quartierplangebietes notwendigen, auf den Zeitpunkt der
Uberbaubarkeit von der Gemeinde bereitzustellenden, verkehrssiche-
ren Zufahrt (vgl. § 93 Abs. 1 PBG); ein Umstand, den die Gemeinde
gemdiss § 91 PBG zu vertreten hat. Beim Anschluss einer Quartierstras-
se an eine Staatsstrasse besteht somit die gleiche Sach- und Rechtslage
wie beim Anschluss einer Gemeindestrasse an eine Staatsstrasse. Das
bedeutet, dass die Gemeinde auch im Uberschneidungsbereich Quar-
tier-/Staatsstrasse die Kosten fiir die erforderlichen baulichen Mass-
nahmen auf der Staatsstrasse zu tragen hat.

In diesem Zusammenhang hélt der Entscheid RRB Nr. 228/1996
fest, dass eine ordnungsgemisse Uberbauung eines Quartierplangebie-
tes nicht unter § 240 Abs. 2 PBG subsumiert werden kann. § 240 Abs. 2
PBG ist nur anwendbar, wenn es sich um Bauten oder Anlagen wie
«Theater, Kinos, Grossldden, Sportstadien, Wirtschaften, Hotels und
gewisse Fabrikationsbetriebe» handelt. Bei solchen Bauvorhaben, die
ungewdhnlich starken Verkehr auslésen, konnen die erforderlichen
Anpassungen auf der Staatsstrasse (Abbiegespuren usw.) auf Kosten
der jeweiligen Bauherren erstellt werden.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Gemeinde Fillanden die Ko-
sten fiir den im Zusammenhang mit dem Quartierplan Unterdorf er-
forderlichen Ausbau der Diibendorf- und der Schwerzenbachstrasse zu
tragen hat. :

Der Kostenvoranschlag der Gemeinde Fillanden rechnet fiir den
regionalen Radweg mit einem Aufwand von Fr. 420 000. Fiir diesen ist
der Staat baupflichtig. Die Betreffnisse sind nach Massgabe des Bau-
fortschrittes der Groberschliessung in der Finanzplanung eingestellt.

Die an den Strassen A, B und C auf 19,5 bzw. 19 m, an den Zufahrts-
strassen D und E auf 11,5 m, am Zufahrtsweg F auf 11 m, an den Zu-
fahrtswegen G und M auf 15,6 bzw. 8 m, am Fussweg I auf 15,5 m und
an den Fusswegen P, K und L zwischen 10,6 und 10 m festgelegten Ver-
kehrsbaulinienabstdnde entsprechen der Bedeutung dieser Strassen
und Wege. Im Bereich der Strasseneinmiindungen in die Schwerzen-
bachstrasse S-2 und die Diibendorfstrasse S-3 werden die mit RRB Nr.
2377/1956 genehmigten Baulinien angepasst und teilweise aufgehoben.
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Sdmtliche mit RRB Nr. 2703/1978 im vorherigen Quartierplan festge-
setzten Verkehrsbau- und Niveaulinien werden aufgehoben.

Nach der Niveaulinie betrigt die Hochststeigung bei den Erschlies-
sungsstrassen A 9%, B 2,4% und C 3,2%. Bei den Zufahrtsstrassen und
Fusswegen betriigt die Hochststeigung bei I 7,9%, K 3%, G 2,4%, M
8%,D3%,F2%,P2,5%,E 2% und L 8%.

Der Quartierplan umfasst ferner den Kostenverleger fiir die Verfah-
rens- und die Baukosten (Strassen, Kanalisation, Wasser, Elektrizitit
und eine gemeinschaftliche Freizeitausstattung) sowie die Ordnung des
Geldausgleichs.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckméssig und angemessen 5
PBG).

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der mit Beschluss des Gemeinderates Fillanden vom 18. Januar
1994 festgesetzte Quartierplan Nr. 4, Unterdorf (Revision), wird ge-
stiitzt auf § 159 PBG gemass den eingereichten Akten unter folgendem
Vorbehalt genehmigt:

Gemiss dem in den Erwigungen angefiihrten Rekursentscheid
(Verwaltungsgerichtsentscheid vom 28. Februar 1996) sind die Festle-
gungen fiir Gasversorgungsanlagen nicht Bestandteil des Quartier-
plans und werden daher von der Genehmigung ausgenommen.

II. Die Anschlussstrassen an die ibergeordneten Staatsstrassen, die
der Groberschliessung dienenden Strassenteilstiicke A und C zwischen
der Staatsstrasse und der Feinerschliessung sind als Gemeindestrassen
zu bezeichnen. Dasselbe gilt fiir die Zugangswege. Diese Strassen- und
Wegteilstiicke sind in den Erschliessungsplan aufzunehmen.

III. Das Projekt fiir die Erschliessung des Quartierplangebietes Un-
terdorf, Gemeinde Fillanden, wird gemiss den bei den Akten liegen-
den Plinen genehmigt.

IV. Es werden folgende Kredite bewilligt:

Fr. 420 000 zu Lasten des Kontos 3014.02.5015, Bau Radfahreranlagen;
Sammelkonto

V. Der Gemeinderat Fillanden wird eingeladen, vor Erteilung von
Baubewilligungen im Quartierplangebiet Unterdorf das kantonale
Tiefbauamt iiber den Baufortschritt so zu orientieren, dass die Kosten
fir den Radweg an der Diibendorfstrasse, Gemeinde Fillanden, in die
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entsprechend folgenden Staatsvoranschlagskredite aufgenommen wer-

den kénnen.
VI. Mitteilung an den Gemeinderat Fillanden, 8117 Fillanden (fiir

sich und zuhanden der beteiligten Grundeigentiimer, unter Riicksen-
dung von zwei Plandossiers mit Genehmigungsvermerk), sowie an die
Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi



	QP Nr. 4 Unterdorf, Wiedererwägung (Genehmigung vom 22. Januar 1997)
	QP Nr. 4 Unterdorf (Genehmigung vom 28. August 1996)

